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1 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versiche-
rungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag unver-
züglich nach Erhalt des Versicherungsscheines und der
Zahlungsaufforderung sowie nach Ablauf der im Versiche-
rungsschein genannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen
zahlt.

2 Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versiche-
rungsteuer, die der Versicherungsnehmer in der jeweils
vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat.

3 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des ersten oder
eines einmaligen Beitrages

3.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts an-
deres vereinbart ist - sofort nach Abschluß des Vertrages
fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach
Erhalt des Versicherungsscheins und der Zahlungsauffor-
derung sowie nach Ablauf der im Versicherungsschein ge-
nannten Widerspruchsfrist von 14 Tagen erfolgt.
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbei-
trags.
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer
einer berechtigten Einziehung nicht widerspricht. Konnte
der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich
nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. Hat der Versicherungsnehmer zu vertre-
ten, daß der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung au-
ßerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

3.2 Späterer Beginn des Versicherungsschutzes
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren
Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz aus dem end-
gültigen Versicherungsvertrag erst ab diesem Zeitpunkt.
Voraussetzung ist, daß der Versicherer nicht vom Vertrag
zurückgetreten ist.

3.3 Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einma-
ligen Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom
Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist.
Es gilt als Rücktritt, wenn der Versicherer den ersten oder
einmaligen Beitrag nicht innerhalb von drei Monaten vom
Fälligkeitsdatum an gerichtlich geltend macht.

4 Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung des Folge-
beitrags

4.1 Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitrags-
zeitraums fällig.
Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versi-
cherungsschein oder in der Beitragsrechnung angege-
benen Zeitpunkt erfolgt.

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto verein-
bart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu
dem im Versicherungsschein angegebenen Fälligkeitstag
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer
einer berechtigten Einziehung ni widerspricht. Konnte der
fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die
Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich
nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. Hat der Versicherungsnehmer zu vertre-
ten, daß der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung au-
ßerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen.

4.2 Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei
denn, daß er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat.
Der Versicherer wird ihn schriftlich zur Zahlung auffordern
und eine Zahlungsfrist von einem Monat setzen.
Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

4.3 Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab die-
sem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz.

4.4 Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zah-
lungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versi-
cherer den Vertrag kündigen.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den ange-
mahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versiche-
rungsfälle, die nach Ablauf der Zahlungsfrist und der Zah-
lung entstehen, besteht kein Versicherungsschutz.

5 Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart,
sind die noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der
Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate im Ver-
zug ist.
Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Bei-
tragszahlung verlangen.

6 Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages gebührt dem
Versicherer, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, der
Beitrag bis zur Beendigung der laufenden Versicherungs-
periode.

7 Dauer und Ende des Vertrages

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene
Zeit abgeschlossen.
Bei einer Vertragsdauer von einem Jahr verlängert sich
der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens einen Monat vor dem Ablauf des je-
weiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen
ist.
Das gilt auch, wenn die Vertragsdauer zunächst nur des-
halb weniger als ein Jahr beträgt, weil als Beginn der
nächsten Versicherungsperiode ein Datum bestimmt ist,
das vor dem Ablauf eines Jahres liegt.
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet
der Vertrag, ohne daß es einer Kündigung bedarf, zum
vorgesehenen Zeitpunkt.

H 5500/00, Seite 2



8 Wegfall des versicherten Interesses

Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der Versiche-
rer davon Kenntnis erhält, daß das versicherte Interesse
nach dem Beginn der Versicherung weggefallen ist. In die-
sem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erheben
können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt
der Kenntniserlangung beantragt worden wäre.

9 Kündigung nach Versicherungsfall

Hat in der Haftpflichtversicherung nach dem Eintritt eines
Versicherungsfalles der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer gegenüber seine Verpflichtung zur Leistung der
Entschädigung anerkannt oder die Leistung der fälligen
Entschädigung verweigert, so ist jeder Teil berechtigt, das
Versicherungsverhältnis zu kündigen. Das Gleiche gilt,
wenn der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Wei-
sung erteilt, es über den Anspruch des Dritten zum
Rechtsstreit kommen zu lassen. Die Kündigung muß dem
Vertragspartner spätestens einen Monat nach Anerken-
nung der Entschädigungspflicht, der Verweigerung der
Entschädigung, der Rechtskraft des im Rechtsstreit mit
dem Dritten ergangenen Urteils oder einer sonstigen pro-
zeßbeendenen Handlung (z.B. Klagerücknahme, Vergleich
etc.) zugegangen sein.
Nach Eintritt eines Versicherungsfalles in der Inhaltsversi-
cherung, der Gebäudeversicherung oder der Betriebs-
unterbrechungsversicherung kann jeder Vertragspartner
das Versicherungsverhältnis kündigen. Die Kündigung ist
schriftlich zu erklären. Sie muß spätestens einen Monat
nach Auszahlung der Entschädigung oder nach erfolgtem
Naturalersatz zugehen. Der Zahlung und dem Naturaler-
satz steht eine Ablehnung gleich, die aus gründen erfolgt,
die den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt lassen.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, daß die
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch
zum Ende des laufenden Versicherungsjahres wirksam
wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach
ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
Wird der Vertrag durch den Versicherer gekündigt, hat er
nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der abgelau-
fenen Vertragszeit entspricht. Wird der Vertrag durch den
Versicherungsnehmer gekündigt, steht dem Versicherer
jedoch der Beitrag für das laufende Versicherungsjahr oder
die vereinbarte kürzere Vertragsdauer zu.

10 Kündigung nach Veräußerung des versicherten Unter-
nehmens

10.1 Wird das versicherte Unternehmen an einen Dritten
veräußert, tritt dieser anstelle des Versicherungsnehmers
in die während der Dauer seines Eigentums aus dem Ver-
sicherungsverhältnis sich ergebenden Rechte und Pflich-
ten ein.
Das gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird.

10.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle

- durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer
Frist von einem Monat,

- durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofor-
tiger Wirkung oder auf den Schluß der laufenden Versi-
cherungsperiode

gekündigt werden.

10.3 Das Kündigungsrecht erlischt

- wenn der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von
dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang
auf den Dritten Kenntnis erlangt;

- wenn der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum
Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen
bleibt, in dem der Dritte von der Versicherung Kenntnis
erlangt.

10.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer
laufenden Versicherungsperiode, haften der bisherige
Versicherungsnehmer und der Dritte für den Versiche-
rungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner.

10.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versi-
cherer durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder
den Dritten unverzüglich anzuzeigen.
Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht be-
steht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungs-
fall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in
dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen,
es sei denn, diese Rechtsfolge steht außer Verhältnis zur
Schwere des Verstoßes.
Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzei-
gepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräuße-
rung in dem Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige
hätte zugehen müssen.
Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für
alle Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach
dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der
Versicherer in diesem Monat von seinem Kündigungsrecht
keinen Gebrauch gemacht hat.

11 Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers

11.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über
gefahrerhebliche Umstände

Der Versicherungsnehmer oder sein Bevollmächtigter sind
verpflichtet, dem Versicherer bei Abschluß des Vertrages
alle ihm bekannten gefahrerheblichen Umstände schrift-
lich, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen, insbe-
sondere die im Versicherungsantrag gestellten Fragen
ebenso zu beantworten. Gefahrerheblich sind die Umstän-
de, die geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers
Einfluß auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit dem
vereinbarten Inhalt abzuschließen. Ein Umstand, nach dem
der Versicherer ausdrücklich und schriftlich gefragt hat, gilt
im Zweifel als gefahrerheblich.
Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten des Versi-
cherungsnehmers oder von einem Vertreter ohne Vertre-
tungsvollmacht geschlossen und kennt dieser den gefahr-
erheblichen Umstand, muß sich der Versicherungsnehmer
so behandeln lassen, als habe er selbst davon Kenntnis
gehabt oder dies arglistig verschwiegen.

11.2 Rücktritt

11.2.1 Voraussetzungen und Ausübung des Rücktritts
Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom
Versicherungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt auch dann,
wenn ein Umstand nicht oder unrichtig angezeigt wurde,
weil sich der Versicherungsnehmer der Kenntnis der
Wahrheit arglistig entzogen hat.
Der Rückritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer
von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt.
Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer.
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11.2.2 Ausschluß des Rücktrittsrechts
Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn er die nicht
angezeigten gefahrerheblichen Umstände oder deren un-
richtige Anzeige kannte.
Dasselbe gilt, wenn der Versicherungsnehmer nachweist,
daß die unrichtigen oder unvollständigen Angaben weder
von ihm noch von seinem Bevollmächtigten schuldhaft ge-
macht wurden.
Hatte der Versicherungsnehmer die gefahrerheblichen
Umstände anhand schriftlicher vom Versicherer gestellter
Fragen anzuzeigen, kann der Versicherer wegen einer un-
terbliebenen Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht
ausdrücklich gefragt worden ist, nur zurücktreten, wenn
dieser Umstand entweder vom Versicherungsnehmer oder
von dessen Bevollmächtigtem arglistig verschwiegen wur-
de.

11.2.3 Folgen des Rücktritts
Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz.
Ist der Versicherungsfall bereits eingetreten, darf der Ver-
sicherer den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn
der Versicherungsnehmer nachweist, daß der unvollstän-
dig oder unrichtig angezeigte Umstand weder auf den Ein-
tritt des Versicherungsfalles noch auf den Umfang der Lei-
stung Einfluß gehabt hat.
Im Fall des Rücktritts sind Versicherer und Versicherungs-
nehmer verpflichtet, die empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren; eine Geldsumme ist vom Zeitpunkt des Emp-
fanges an zu verzinsen. Der Versicherer behält aber seinen
Anspruch auf den Teil des Beitrages, der der im Zeitpunkt
des Rücktritts abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

11.2.4 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht
Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen,
weil eine Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers ohne
Verschulden verletzt wurde, hat der Versicherer, falls für
die höhere Gefahr ein höherer Beitrag angemessen ist, auf
diesen Beitrag ab Beginn der laufenden Versicherungs-
periode Anspruch. Das gleiche gilt, wenn bei Abschluß des
Vertrages ein für die Übernahme der Gefahr erheblicher
Umstand dem Versicherer nicht angezeigt worden ist, weil
er dem Versicherungsnehmer nicht bekannt war.
Wird die höhere Gefahr nach den für den Geschäftsbetrieb
des Versicherers maßgebenden Grundsätzen auch gegen
einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versi-
cherer den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer
Kündigungsfrist von einem Monat, nachdem der Versiche-
rer von der Anzeigepflichtverletzung Kenntnis erlangt hat,
kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.
Das Recht auf Beitragserhöhung oder Kündigung erlischt,
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt
an geltend gemacht wird, in dem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht oder von dem nicht ange-
zeigten Umstand Kenntnis erlangt.

11.2.5 Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger
Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt un-
berührt.

12 Teilkündigung, Teilrücktritt und teilweise Leistungs-
freiheit

12.1 Sind die Voraussetzungen, unter denen der Versi-
cherer im Falle der Verletzung vorvertraglicher Anzeige-
pflichten zum Rücktritt oder zur Kündigung berechtigt ist,
nur im Hinblick auf einen Teil der Gegenstände oder Per-
sonen erfüllt, die durch einen Vertrag versichert sind, be-
steht ein Kündigungs- oder Rücktrittsrecht auch für den
übrigen Teil. Dies gilt nur, wenn anzunehmen ist, daß der
Versicherer für diesen Teil allein den Vertrag unter den
gleichen Bestimmungen nicht geschlossen hätte.

12.2 Kündigt der Versicherer den Vertrag teilweise oder
tritt er von ihm teilweise zurück, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag für den übrigen Teil mit Wirkung spä-
testens zum Ende der Versicherungsperiode, in der die
Teilkündigung oder der Teilrücktritt des Versicherers wirk-
sam wird, kündigen.

13 Beitragsberechnungsgrundlage

13.1 Der Jahresbeitrag wird nach dem Jahresumsatz (ohne
Umsatzsteuer) des versicherten Betriebes bemessen.

13.2 Hierzu hat der Versicherungsnehmer bei Antragstel-
lung den nach seinen Geschäftsbüchern im abgelaufenen
Geschäftsjahr erzielten Umsatz oder den im ersten Ge-
schäftsjahr erwarteten Umsatz zu melden. Das Versiche-
rungsjahr muß dabei dem Geschäftsjahr entsprechen.
In den weiteren Versicherungsjahren ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, spätestens vier Monate nach
Ablauf eines Versicherungsjahres den darin erzielten Jah-
resumsatz zu melden.

13.3 Erfolgt diese Meldung nicht innerhalb dieser vier Mo-
nate, so gelten nach Ablauf diesser vier Monate 110 v.H.
des bisherigen Umsatzes als gemeldeter neuer Umsatz.
Holt der Versicherungsnehmer die Meldung vor Ende des
laufenden Geschäftsjahres nach, so ersetzt der gemeldete
Umsatz den fiktiven Umsatz gemäß Satz 1.

13.4 In der Sachversicherung ist für eine etwaige Unter-
versicherung im Schadenfall maßgebend, welche Umsatz-
meldung vor dem Schadentag zuletzt erfolgt ist oder ge-
mäß Ziffer 13.3 als erfolgt gilt.

14 Herabsetzung des Beitrags

Ist wegen bestimmter Gefahrumstände ein höherer Beitrag
vereinbart und fallen diese Umstände nachträglich weg,
haben sie ihre Bedeutung verloren oder wurde ihr Vorlie-
gen vom Versicherungsnehmer nur irrtümlich angenom-
men, ist der Versicherer verpflichtet, den Beitrag zu dem
Zeitpunkt herabzusetzen, zu dem der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer den Wegfall meldet.

15 Doppelversicherung

15.1 Voraussetzung
Eine Doppelversicherung liegt vor, wenn ein Interesse ge-
gen dieselbe Gefahr in mehreren Versicherungsverträgen
versichert ist und entweder die Versicherungssummen zu-
sammen den Versicherungswert übersteigen oder aus an-
deren Gründen die Summe der Entschädigungen, die auf-
grund jedes einzelnen Vertrages ohne bestehende andere
Versicherungen zu zahlen wäre, den Gesamtschaden
übersteigt.

15.2 Aufhebung und Anpassung des Vertrages
Wenn die Doppelversicherung zustande gekommen ist,
ohne daß der Versicherungsnehmer dies wußte, kann er die
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages schriftlich
verlangen.
Er kann auch verlangen, daß die Versicherungssumme auf
den Betrag herabgesetzt wird, der durch die früher ge-
schlossene Versicherung nicht gedeckt ist; in diesem Fall
ist der Beitrag entsprechend zu mindern.

15.3 Ausübung der Rechte
Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt,
wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich gel-
tend macht, nachdem er von der Doppelversicherung
Kenntnis erlangt hat. Die Aufhebung oder Herabsetzung
wird mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in
der sie verlangt wird.
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16 Klagefrist

16.1 Hat der Versicherer den Versicherungsschutz dem
Grunde und der Höhe nach abgelehnt, so ist der Anspruch
zur Vermeidung seines Verlustes innerhalb von 6 Monaten
vom Versicherungsnehmer gerichtlich geltend zu machen.

16.2 Die Frist beginnt mit dem Zugang der schriftlichen
Ablehnung des Versicherers. Die Rechtsfolgen der Frist-
versäumnis treten nur ein, wenn der Versicherer dabei auf
die Notwendigkeit der fristgerechten gerichtlichen Gel-
tendmachung hingewiesen hat.

17 Verjährung

17.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag ver-
jähren in 2 Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluß des
Jahres, in dem die Leistung verlangt werden kann.

17.2 Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem
Versicherer angemeldet worden, zählt der Zeitraum von
der Anmeldung bis zum Zugang der schriftlichen Entschei-
dung des Versicherers bei der Fristberechnung nicht mit.

18 Zuständiges Gericht

18.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit
nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den Versi-
cherungsvertrag zuständigen Niederlassung. In der Kraft-
fahrzeug-Haftpflichtversicherung kann die Klage auch bei
dem für den Unfall zuständigen Gericht erhoben werden.
Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen des
Vertrages mitgewirkt, ist auch das Gericht des Ortes zu-
ständig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Ver-
mittlung oder des Abschlusses seine gewerbliche Nieder-
lassung oder - bei Fehlen einer gewerblichen Niederlas-
sung - seinen Wohnsitz hatte.

18.2 Klagen des Versicherers gegen den Versicherungs-
nehmer können bei dem für den Wohnsitz des Versiche-
rungsnehmers zuständigen Gericht erhoben werden. So-
weit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versi-
cherung handelt, kann der Versicherer seine Ansprüche
auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Ge-
werbebetriebes zuständigen Gericht geltend machen.

19 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

20 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

20.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und
Erklärungen sind schriftlich abzugeben. Sie sollen an die
Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versi-
cherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

20.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner
Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine
Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegen-
über abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte An-
schrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, in
dem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger
Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen sein
würde.

20.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für
seinen Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer
Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestim-
mungen der Ziff. 2 entsprechende Anwendung.

20.4 Die vorstehenden Vorschriften über Anzeigen, Wil-
lenserklärungen und Anschriftenänderungen finden keine
Anwendung auf die Anzeige von Schäden. Hier gelten

stattdessen die in den Besonderen Bedingungen hierzu
enthaltenen Bestimmungen.
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